
Schützenverein Brackel und Umgegend von 1909 e.V.

Waffenrechtliche Begriffe

Im Sinne des Gesetzes

1. erwirbt eine Waffe oder Munition,
wer die tatsächlich Gewalt darüber
erlangt

2. besitzt eine Waffe oder Munition,
wer die tatsächlich Gewalt darüber
ausübt

3. überläßt eine Waffe oder Munition,
wer die tatsächlich Gewalt darüber
einem anderen einräumt

4. führt eine Waffe,
wer die tatsächlich Gewalt darüber
außerhalb der eigenen Wohnung,
Geschäftsräume oder des eigenen
befriedeten Besitztums ausübt

5. verbringt eine Waffe oder Munition,
wer diese Waffe über die Grenze
zum dortigen Verbleib oder mit
Ziel des Besitzwechsels in den, durch
den oder aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes zu einer anderen Person
oder zu sich selbst transportieren
läßt oder selbst transportiert

6. nimmt eine Waffe oder Munition mit,
wer diese Waffe und Munition vorübergehend
auf einer Reise ohne Angaben
des Besitzes zur Verwendung in den,
durch den oder aus dem Geltungsbereich
des Gesetzes bringt.

7. schießt,
wer mit einer Schußwaffe Geschoße
durch einen Lauf verschießt, Kartuschenmunition
abschießt, mit Patronenoder
Kartuschenmunition Reiz-oder
andere Wirkstoffe verschießt oder
pyrotechnische Munition verschießt.
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